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ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

 

 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname: F10CLXD Tierärztliches Desinfektionsmittel (BAUA Nr.N-100390) 
F10CLXD Vögel-desinfektionsreiniger-Konzentrat (BAUA Nr.N-100389) 
F10CLXD Reptilien-Desinfektionsreiniger-Konzentrat (BAUA Nr.N-101349) 

UFI: CE00-V04G-D00G-CXT5 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, 
von denen abgeraten wird 
Technische Funktion Biozid 

Verwendung des Stoffes / des Gemisches: 
Veterinärdesinfektionsmittel 
Eine antimikrobielle Desinfektionslösung, die zur Desinfektion von harten Oberflächen und Geräten bei der 
Unterbringung und dem Transport von Tieren verwendet wird. 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Hersteller/Lieferant: 
Health and Hygiene (Pty) Ltd. 
Address: Corner Leader and Hoefsmid Street, Stormill Ext. 10, Roodepoort, 1709, South Africa 
Telephone number: +27 (0) 11 474 1668 
E- mail address: info@healthandhygiene.co.za / info@f10products.com 
Weltweiter Vertrieb: 
Wachtel-Shop Michael Volk e.K. 
Senefelderstrasse 27  
D-74182 Obersulm  
Tel: +49 7134 9174410 
Papageienzucht Bürkle e.K 
Bosenstein 8 
77883 Ottenhöfen im Schwarzwald 
Deutschland 
Tel: +49 (0) 1742 102275 

1.4 Notrufnummer: 
Giftnotruf Berlin: +49 (0) 30 30686 700 
Nummer des Unternehmens: +27 (0) 11 474 1668 (nur Bürozeiten) 

 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: 

Aquatic Chronic 3 H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: 
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 

Gefahrenpiktogramme: Nicht anwendbar. 

Signalwort: Nicht anwendbar. 

Gefahrenhinweise: 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Sicherheitshinweise: 
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen 
Vorschriften. 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens 

mailto:info@healthandhygiene.co.za
mailto:info@f10products.com
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Zusätzliche Angaben: 
Enthält Biozidprodukte: Didecyldimethylammoniumchlorid, Quaternäre Ammoniumverbindungen, 
Benzylalkyl(C=12-16)dimethyl, Chloride 

2.3 Sonstige Gefahren 

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: 
PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 
Feststellung endokrinschädlicher Eigenschaften 
Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädigenden Eigenschaften. 

 

Beschreibung: Gemisch: bestehend aus nachfolgend angeführten Stoffen. 

Gefährliche Inhaltsstoffe: 

CAS: 7173-51-5 
EINECS: 230-525-2 
Indexnummer: 612-131-00-6 

Didecyldimethylammoniumchlorid ≥0,25-<1% 

Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Acute Tox. 4, 
H302 

CAS: 68424-85-1 Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzylalkyl(C=12-16) 
dimethyl, Chloride 

≥0,25-<1% 

Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic 
Chronic 1, H410 (M=1); Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H335 

Zusätzliche Hinweise: 
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen. 

 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise: 
Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung 
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall. 

Nach Einatmen: 
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wärme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. 

Nach Hautkontakt: 
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. 
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. 

Nach Augenkontakt: 
Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden 
Beschwerden Arzt konsultieren. 
Kontaktlinsen entfernen 

Nach Verschlucken: Spülen aus Mund 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Kann Haut- und Augenreizungen verursachen. 
Das Verschlucken des Konzentrats kann zu Reizungen in Mund, Rachen und Verdauungstrakt führen. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatische Behandlung. 
Wenn Sie sich unwohl fühlen, suchen Sie sofort einen Arzt auf und zeigen Sie nach Möglichkeit das Etikett 
vor. 
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel: 
Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Wasser 
Schaum 

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Dieses Produkt ist nicht brennbar. Bei Erhitzung kann es jedoch zu einer Ausdehnung oder Zersetzung 
kommen, die zu einem heftigen Bersten der Behälter führt. 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung: 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
Vollschutzanzug tragen. 
Atemschutzgerät anlegen. 

Weitere Angaben 
Bekämpfen Sie das Feuer aus sicherer Entfernung und Position. 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. 

 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
Für ausreichende Lüftung sorgen. 
Nicht für Notfälle geschultes Personal Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. 
Einsatzkräfte Verwenden Sie eine geeignete persönliche Schutzausrüstung. 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen: 
Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. 
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. 
Mit viel Wasser verdünnen. 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 
Die Verschüttung mit geeigneten Materialien und Techniken eindämmen. 
Verschüttetes Material sofort reinigen. Material nicht verdünnen, sondern eindämmen. Inertes 
Absorptionsmaterial auf verschüttetes Material legen. Das Material auffangen und in einen geeigneten 
Behälter geben. 
Für ausreichende Lüftung sorgen. 
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Bei der Handhabung sind gute Arbeitshygiene und geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. 
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. 
Aerosolbildung vermeiden. 

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderung an Lagerräume und Behälter: 
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 
Nur im Originalgebinde aufbewahren. 
In gekennzeichneten Behältern aufbewahren. 

Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern. 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten. 
Lagerklasse: 12 

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

7.3 Spezifische Endanwendungen Veterinärdesinfektionsmittel 
 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 
Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden 
Grenzwerten. 

DNEL-Werte 

68424-85-1 Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzylalkyl(C=12-16)dimethyl, Chloride 

Dermal 

 
Inhalativ 

DNEL (EC) - Long-term exposure - systemic effects 

 
DNEL - Langzeitexposition - systemische Wirkungen 

3,4 mg/kg (Verbraucher) 

5,7 mg/kg (Arbeiter) 

1,64 mg/m³ (Verbraucher) 

3,96 mg/m³ (Arbeiter) 

PNEC-Werte 

7173-51-5 Didecyldimethylammoniumchlorid 

PNEC 

PNEC 

 
PNEC STP 

PNEC 

61,86 µg/kg dw (Sediment (Süßwasser)) 

6,186 mg/kg sedim. dw (Sediment (Seewasser)) 

61,86 mg/kg sedim. dw (Sediment (Süßwasser)) 

0,14 mg/L (Kläranlage) 

1,1 μg/L (Wasser (Süßwasser)) 

0,11 μg/L (Wasser (Seewasser)) 

68424-85-1 Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzylalkyl(C=12-16)dimethyl, Chloride 

PNEC 
 
 
 
 
 
 
PNEC STP 

0,001 mg/L (Wasser (Süßwasser)) 

0,001 mg/L (Wasser (Seewasser)) 

13,09 mg/kg sedim. dw (Sediment (Seewasser)) 

12,27 mg/kg sedim. dw (Sediment (Süßwasser)) 

7 mg/kg soil dw (Boden) 

0,4 mg/L (Kläranlage) 

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung 

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. 
Waschgelegenheit am Arbeitsplatz vorsehen. 

Atemschutz 
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition 
umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

Handschutz 

 
Schutzhandschuhe 

 
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die 
Zubereitung sein. 
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die 
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden. 
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der 
Degradation. 

Handschuhmaterial 
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren 
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine 
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht 
vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden. 

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 

Augen-/Gesichtsschutz Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert. 

Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
Vermeiden Sie die Freisetzung des Produkts in die Umwelt. Halten Sie die lokalen und nationalen Gesetze 
ein. 

 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Allgemeine Angaben 
Aggregatzustand Flüssig 
Farbe Hellgrün. 
Geruch: Leichter Kiefernduft 
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt. 
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt. 
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich 100 °C (7732-18-5 Wasser) 
Entzündbarkeit Nicht bestimmt. 
Untere und obere Explosionsgrenze 
Untere: Nicht bestimmt. 

Obere: Nicht bestimmt. 
Flammpunkt: Nicht bestimmt. 
Zündtemperatur Nicht bestimmt. 
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt. 
pH-Wert bei 20 °C: 7,5 
Viskosität: 
Kinematische Viskosität Nicht bestimmt. 

Dynamisch: Nicht bestimmt. 
Löslichkeit 
Wasser: Vollständig mischbar. 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log- 
Wert) Nicht bestimmt. 
Dampfdruck: Nicht bestimmt. 
Dichte und/oder relative Dichte 
Dichte bei 20 °C: 1 g/cm³ 
Relative Dichte Nicht bestimmt. 
Dampfdichte Nicht bestimmt. 

9.2 Sonstige Angaben 
Aussehen: 
Form: Flüssigkeit. 
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 
Nicht bestimmt. 

Erweichungspunkt oder -bereich 
Oxidierende Eigenschaften: Nicht bestimmt. 
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt. 

Angaben über physikalische Gefahrenklassen 
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit 
Explosivstoff Nicht anwendbar. 
Entzündbare Gase Nicht anwendbar. 
Aerosole Nicht anwendbar. 
Oxidierende Gase Nicht anwendbar. 
Gase unter Druck Nicht anwendbar. 
Entzündbare Flüssigkeiten Nicht anwendbar. 
Entzündbare Feststoffe Nicht anwendbar. 
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische Nicht anwendbar. 
Pyrophore Flüssigkeiten Nicht anwendbar. 
Pyrophore Feststoffe Nicht anwendbar. 
Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische Nicht anwendbar. 
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser 
entzündbare Gase entwickeln Nicht anwendbar. 
Oxidierende Flüssigkeiten Nicht anwendbar. 
Oxidierende Feststoffe Nicht anwendbar. 
Organische Peroxide Nicht anwendbar. 
Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe 
und Gemische Nicht anwendbar. 
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und 
Erzeugnisse mit Explosivstoff Nicht anwendbar. 

 

10.1 Reaktivität Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.2 Chemische Stabilität 

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. 

10.5 Unverträgliche Materialien 
Nicht mit anionischen Reinigungsmitteln und anderen Chemikalien mischen. 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: 

Oral LD50 >10.000 mg/kg (Ratte) 

Dermal LD50 >20.000 mg/kg (Ratte) 

Inhalativ LC50/4h >10 mg/L /mist (Ratte) 

Primäre Reizwirkung: 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Schwere Augenschädigung/-reizung: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
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Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

Keimzellmutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

 

 

12.1 Toxizität 

Aquatische Toxizität: 

7173-51-5 Didecyldimethylammoniumchlorid 

LC50/96h 

EC50/48h 

EC50/72h 

0,19 mg/L (Fisch) 

0,062 mg/L (Wirbellose) 

0,021 mg/L (Algen) 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
leicht biologisch abbaubar 
Das Produkt ist weder persistent noch werden problematische Metaboliten gebildet. Das Produkt ist 
hydrolytisch stabil, und hydrolytische Prozesse tragen nicht zu seinem Abbau in der Umwelt bei; es ist 
weder flüchtig noch wird erwartet, dass es in der Luft vorhanden ist. 

12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

12.4 Mobilität im Boden Keine Mobilität im Boden. 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 
Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften. 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 
Bemerkung: Schädlich für Fische. 

Weitere ökologische Hinweise: 

Allgemeine Hinweise: 
schädlich für Wasserorganismen 
Wassergefährdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefährdend 
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen 
Mengen. 
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund. 

 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlung: 
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt gelangen lassen. 

Ungereinigte Verpackungen: 
Empfehlung: 
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. 
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 
ADR, IMDG, IATA Nicht anwendbar. 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
ADR, IMDG, IATA Nicht anwendbar. 

14.3 Transportgefahrenklassen 

ADR, ADN, IMDG, IATA 
Klasse Nicht anwendbar. 

14.4 Verpackungsgruppe 
ADR, IMDG, IATA Nicht anwendbar. 

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar. 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für 
den Verwender Nicht anwendbar. 

14.7 Massengutbeförderung auf dem 
Seeweg gemäß IMO-Instrumenten Nicht anwendbar. 

 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

Richtlinie 2012/18/EU 
Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Zutaten ist aufgeführt. 
VERZEICHNIS DER ZULASSUNGSPFLICHTIGEN STOFFE (ANHANG XIV) 
Keiner der Inhaltsstoffe ist aufgeführt. 
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3 

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 

7173-51-5 Didecyldimethylammoniumchlorid Annex I Part 1 

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- 
und Elektronikgeräten – Anhang II 

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

VERORDNUNG (EU) 2019/1148 

Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer 
Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3) 

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE 

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe 

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels 
mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern 

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 
 

VERORDNUNG (EU) 2024/590 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen 

Wassergefährdungsklasse: WGK 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefährdend. 

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen 
Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 57 
Keiner der Inhaltsstoffe ist aufgeführt. 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine 
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

Relevante Sätze 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Berechnungsmethode 

Abkürzungen und Akronyme: 
WEL: Workplace Exposure Limits 
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) 
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4 
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1B 
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3 
Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend – Kategorie 1 
Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 1 
Aquatic Chronic 3: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 3 


